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Auftrag Martin Rufer (FDP.Die Liberalen, Lüsslingen)
Einfüh run g von Ord n ungsfristen für Planu ngs- und Bewilligungsverfahren

Zwecks Beschleunigung der Verfahren wird die Regierung beauftragt, dem Kantonsrat eine Vor-
lage zur rechtlichen Verankerung von Ordnungsfristen für Planungs- und Bewilligungsverfahren

vorzulegen. Namentlich sind auf kantonaler Ebene Ordnungsfristen für die Planungs- und Bewilli-
gungsverfahren inkl. Beschwerdeverfahren im Raumplanungs- und Baubereich einzuführen.

Begründung:

Die oftmals lange Dauer für Planungs- und Bewilligungsverfahren ist problematisch. Sie verzögern

die Realisierung von wichtigen Planungen und Bauvorhaben und belasten Bauherren, Gemeinden

und weitere Akteure. Der Regierungsrat bestätigt die Problematik in der Beantwortung in diversen
jüngeren Geschäften (2.8.021612024, lnterpellation Matthias Anderegg, Einspracheverfahren bei

Planungs- und Bauvorhaben; 007912024, Auftrag Fraktion SVP: Massnahmen zur Beschleunigung

der Einsprache und Beschwerdewesen bei Baubewilligungsverfahren und Gestaltungsplanverfah-

ren). Die Regierung bleibt in der Beantwortung der Geschäfte aber Lösungen schuldig, mit denen

Verfahren beschleunigt werden können.

Eine wirkungsvolle Massnahme zur Verfahrensbeschleunigung sind die im vorliegenden Auftrag

eingeforderten Ordnungsfristen. Unter einer Ordnungsfrist wird die durchschnittliche Dauer eines

korrekt geführten Verfahrens verstanden. Die Frist gibt der Behörde vor, innerhalb welcher Zeit-

spanne ein Verfahren grundsä2lich erledigt werden muss. Kann die Ordnungsfrist nicht eingehal-

ten werden, muss die Behörde die Parteien über die Verzögerung informieren und eine Begrün-

dung liefern. Weitere rechtliche Konsequenzen hat die Nichteinhaltung der Frist nicht. Ein wieder-
holtes Nichteinhalten der Frist weist die Behörden allerdings darauf hin, dass notwendige organisa-

torische Massnahmen zu ergreifen sind. Ordnungsfristen haben dadurch eine Signalwirkung und

tragen zur Verfahrensbeschleunigung bei 1.

Ordnungsfristen sind ein gebräuchliches lnstrument. So sind solche Fristen auf Bundesebene z.B.

im Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (Art. 62c; RVOG; SR '172.010) oder im Bun-

desgesetz über die Entlastung der Unternehmen von Regulierungskosten (Art. 2, lit. c; Unterneh-

mensentlastungsgesetz, SR 930.31)verankert. Auch gewisse Kantone (z.B.ZH, BE, SZ) kennen

das I nstru ment der Ordn ungsfristen zur Verfahrensbesch leu nig ung.

Auch der Kanton Solothurn soll das lnstrument der Ordnungsfristen einführen. Namentlich sind

Ordnungsfristen für Baubewilligungsverfahren, Nutzungsplanungsplanverfahren und für damit ver-

bundenen Beschwerdeverfahren auf kantonaler Ebene einzuführen . Dazu ist das lnstrument der

Ordnungsfrist im kantonalen Planungs- und Baugesetz, in der kantonalen Bauverordnung und al-

lenfal ls auch im kantonalen Verwaltungsrechtspflegegesetz zu verankern.

l Effizienz in baurechtlichen Verfahren durch Beschleunigung, Koordination und Entflechtung,2022,Mein-
rad Huser, Bibliothek zur Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Beiheft 61
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